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Gewerbegebiet am Flugplatz
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- Die Linksabbiegespur der B 513 im Knoten zur B 61 i st durch 
andere Verbesserungen im Verkehrsnetz in den letzten  Jahren 
entlastet worden.

- Die Optimierung der Leistungsfähigkeit  des Gesamtk notens ist 
durch Verlängerung der Rechtabbiegespur von der B 61  in die B 513 
und durch weitere Ergänzungen im Zuge der Spuren der B 513 noch 
möglich.

- Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen ist die Auswei sung 
eines Gewerbegebietes in einer Größenordnung von 20  ha ohne den 
Ausbau einer Entlastungsstraße möglich.

- Bei einer Ausweisung in Richtung 30 ha und mehr sin d weitere 
Untersuchungen und Überlegungen zwingend notwendig,  in 
welcher Form die dann auftretenden Verkehre abzuleit en sind, bzw. 
eine Entlastungsstraße gebaut werden muss.
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